
Der Ausschuss nahm den Bericht zur Kenntnis. 
 
Der Ausschussvorsitzende wies in diesem Zusammenhang auf den kommunalen 
Aktionsplan Inklusion hin und bat die Ausschussmitglieder um Teilnahme an den noch 
durchzuführenden Bürgerwerkstätten. 
 
Bezüglich des Jahresberichtes 2013 gem. § 3 des Frauenförderplanes führte der 
Ausschussvorsitzende aus, dass dieser in der nächsten Sitzung vorgelegt werden sollte. 
 


